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I. Offene Divergenzen um die Weitergabe
vonPatientendaten

I

Zurzeit findet.in der Schweiz eine Kontroverse über die
Weitergabe vonPatientendaten durch die Spitäler an die
Krankenversicherer zwecks Prüfung der Korrektheit der
Rechnungsstellung und Wirtschaftlichkeit der erbrachten
Leistungen statt. Dies wird schon seit längerer Zeit dis-
kutiert, hat jedoch im Zusammenhang mit der ab 2012
vorgesehenen Leistungsabrechnung für Spitäler auf Basis
von SwissDRG (Diagnosis Related Groups) an Aktualität
gewonnen. Zur Einführung der neuen Abrechnungsmetho-
de haben die Vereinigung der Schweizer Spitäler, H+, so-
wie der Verband der Krankenversicherer, santesuisse, ei-
nen Tarifvertrag abgeschlossen. Dieser sieht vor, dass die
Spitäler zusammen mit ihren Rechnungen jeweils auch
umfassende Informationen zu den durchgeführten Be-
handlungen und den Diagnosen an die Krankenversicherer
weiterleiten. Der Vertrag bedarf zu seiner Gültigkeit noch
der Genehmigung durch den Bundesrat (Regierung), der
den Vertrag insbesondere auch auf seine Rechtmäßigkeit
zu überprüfen hat.

Kurz nach Unterzeichnung des Vertrags haben einige Spi-
täler und Spitalgruppen, die Schweizerische Ärztegesell-
schaft FMH sowie die schweizerische Stiftung fUrPatien-
tenschutz diesen massiv kritisiert. Die Vereinigung der
schweizerischen Datenschutzbeauftragten, privatim, hat
bereits im Vorfeld darauf hingewiesen, dass eine systema-
tische Weitergabe umfassender Behandlungs- und Diag-
nosedaten an die Krankenversicherer den im Bereich des
Datenschutzes zentralen Grundsatz der Verhältnismäßig-
keit verletzt und auch keine Grundlage im geltenden Recht
hat. Die maßgeblichen Bestimmungen des Krankenver-
sicherungsgesetzes sehen vor, dass den Krankenversiche-
rem diejenigen Angaben zu machen sind, welche fUr die
Überprüfung der Rechnungsstellung und der Wirtschaft-
lichkeit der Leistungen notwendig sind. Darüber hinaus
sind den Versicherern auf Verlangen eine genaue Diagno-
se und weitere medizinische Auskünfte zu liefern. Die im
Tarifvertrag vorgesehene systematische und vorausset-
zungslose Bekanntgabe der Behandlungs- und Diagnose-
daten mit jeder Rechnung stellt damit nach Auffassung der
Kritiker eine mit den gesetzlichen Grundlagen unverein-
bare unzulässige Datenerhebung auf Vorrat dar.

Der Eidgenössische Datenschutz- und Öffentlichkeits-
beauftragte (EDÖB) hat seinerseits Grundsätze veröffent-
licht, 1 die für die Datenweitergabe durch die Spitäler an
die Krankenversicherer zur Wahrung des Verhältnis-
mäßigkeitsgrundsatzes zu beachten sind. Dies betrifft un-
ter anderem folgende Punkte:. Vorgängige Information der Patienten,
. Definition eines Datensatzes (Minimal Clinical Dataset)

der fUrdie Rechnungsprüfung und Wirtschaftlichkeits-
kontrolle notwendigen Daten,. Sicherstellung des Rechts der Patienten, dass ihre me-
dizinischen Daten auf Verlangen oder, bei besonders
stigmatisierenden Diagnosen, immer nur an den ver-
trauensärztlichen Dienst des Versicherers weitergelei-
tet werden.
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Es wird interessant sein zu verfolgen, ob der Vertrag auf-
grund der Kritik überhaupt dem Bundesrat zur Genehmi-
gung vorgelegt werden wird und, falls ja, wie dieser ent-
scheiden wird.

11. Neue wettbewerbsrechtliche Vorgaben
für den E-Commerce

Im Sommer hat das Parlament eine Revision des Bundes-
gesetzes gegen den unlauteren Wettbewerb (UWG)l defi-
nitiv verabschiedet, die auch fUr den E-Commerce rele-
vante Vorschriften enthält. Unternehmen, die Waren oder
Dienstleistungen im elektronischen Geschäftsverkehr an-
bieten, sind nun ausdrücklich verpflichtet,. klare und vollständige Angaben zu ihrer Identifikation

zu machen und eine Kontaktadresse, einschließlich der
E-Mail-Adresse, anzugeben,

. auf die einzelnen technischen Schritte hinzuweisen, die
zu einem Vertragsabschluss fUhren,

. angemessene technische Mittel zur VerfUgung zu stel-
len, mit denen Eingabefehler vor Versand der Bestel-
lung vom Kunden erkannt und korrigiert werden kön-
nen und. die Bestellungen der Kunden unverzüglich auf elektro-
nischem Weg zu bestätigen.

Diese neuen Regeln gelten jedoch nicht, falls Geschäfte
über den Austausch von E-Mails oder ähnliche individuel-
le Kommunikationsformen oder via Sprachtelefonie abge-
schlossen werden. Sie sind somit speziell auf Online-An-
gebote zugeschnitten.

Die Verletzung der genannten Vorschriften kann straf-
rechtlich verfolgt und mit Freiheitsstrafe bis zu 3 Jahren
oder mit Geldstrafe sanktioniert werden. In diesem Zusam-
menhang ist insbesondere auch relevant, dass mit der
UWG-Revision neu die Grundlage geschaffen wurde, da-
mit die zum Vollzug kompetenten schweizerischen Behör-
den grenzüberschreitend mit den zuständigen auslän-
dischen Behörden sowie internationalen Organisationen
zusammenarbeiten können.

Seriöse E-Commerce-Anbieter dürften in der Regel die
neuen gesetzlichen Vorgaben bereits erfüllen. Trotzdem
empfiehlt es sich, dass sie die Gestaltung ihrer Website
daraufhin überprüfen, ob diese auch tatsächlich in allen
Punkten den neuen gesetzlichen Anforderungen ent-
spricht.

Eine weitere wesentliche Neuerung, die auch fUr den
E-Commerce von Bedeutung ist, betrifft die missbräuchli-
che Verwendung von Allgemeinen Geschäftsbedingungen
(AGB). Bisher war es erforderlich, damit AGB als unlauter
galten, dass diese "in irrefUhrender Weise" zum Nachteil
einer Vertragspartei von der unmittelbar oder sinngemäß
anwendbaren gesetzlichen Ordnung erheblich abwichen
oder eine der Vertragsnatur erheblich widersprechende
Verteilung von Rechten und Pflichten vorsahen. Der
Nachweis, dass eine IrrefUhrung vorlag, war in der Praxis

* Mehr über die Autorin erfahren Sie auf S. XII.

I http://www.edoeb.admin.chlthemen/OO574/01721/index.html? lang=de.
2 http://www.admin.chlchld/ff/2011/4925.pdf.




